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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Siebte Verordnung zur Änderung steuerlicher Verordnungen 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 6. August 2025 den 
Referentenentwurf einer "Siebten Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen" veröffentlicht. 

Hintergrund 

Seit dem Erlass der Sechsten Verordnung zur Änderung steuerlicher 
Verordnungen vom 19. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2432) hat sich in mehreren 
Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Anpassungsbedarf 
ergeben. Der vorliegende Verordnungsentwurf greift diesen Bedarf 
zusammenfassend in einer Mantelverordnung auf. 

Die Verordnung sieht u.a. folgende Änderungen vor: 

• Erlass einer Rechtsverordnung zur Umsetzung der Notifizierung 
des Wechsels von der Freistellung- zur Anrechnungsmethode nach 
dem DBA-Litauen zur Vermeidung einer doppelten 
Nichtbesteuerung 

• Änderungen der der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung 
(EStDV): 

o Anpassung der Grenzen, nach denen eigenbetrieblich 
genutzte Grundstücksteile steuerlich nicht als 
Betriebsvermögen behandelt werden müssen (§ 8 EStDV) 

o Normierung einer rechtssicheren und einheitlichen 
Vorgehensweise bei der Aufteilung eines Gesamtkaufpreises 
für ein bebautes Grundstück nach dem Verhältnis der 
Verkehrswerte auf den Grund und Boden sowie das 
Gebäude unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung und den anerkannten Grundsätzen der 
Verkehrswertermittlung von Grundstücken (§ 9b EStDV) 

o Ergänzung der Kriterien für den Nachweis einer kürzeren 
tatsächlichen Nutzungsdauer im Sinne des § 7 Absatz 4 Satz 
2 EStG und Vorlage eines für diese Zwecke nach 
persönlicher Vorortbesichtigung erstellten Gutachtens (§ 11c 
EStDV) 

o Anpassung des in § 60 Absatz 1 und 3 EStDV genannten 
Umfangs, der der Steuererklärung beizufügenden 
Unterlagen (u. a. Bilanzbestandteile) 

o Möglichkeit der Rentenversicherungsträger, eine monatliche 
Sammelanmeldung beim angeordneten Steuerabzug auf 
Renten beschränkt Steuerpflichtiger vorzunehmen (§ 73e 
EStDV) 

• Änderungen der Lohnsteuer-Durchführungsverordnung (LStDV), 
durch die die Digitale Lohn-Schnittstelle erweitert wird 
(§§ 4, 8 LStDV) 
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• Änderung der Verordnung zur Durchführung der Vorschriften über 
Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und 
Berufsausübungsgesellschaften (DVStB), durch die die 
vorzulegenden Dokumente beim Zulassungsantrag für die 
Steuerberaterprüfung sowie beim Antrag auf Zulassung zur 
Eignungsprüfung angepasst werden (§§ 4, 5 DVStB) 

• Änderung der g der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV), 
durch die die Regelung zur Dokumentenpauschale an 
das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz angeglichen wird (§ 17 
StBVV) 

• Änderungen der der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung 
(UStDV) 

o Anpassung der §§ 61 und 61a UStDV im Zusammenhang 
mit den Änderungen des § 122a AO 

o Folgeänderung, die zur Aufhebung des § 66 UStDV führt 
o Erweiterung des § 73 UStDV um eine elektronische Form 

des Abwicklungsscheins 
• Änderung der Umsatzsteuerzuständigkeitsverordnung (UStZuStV) 

aufgrund organisatorischer Umstrukturierungen im Saarland 
• Änderungen der  Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung 

(ErbStDV) 
o Ausweitung der Anzeigepflichten von Grundbuchämtern 

gegenüber den Erbschaftsteuerfinanzämtern bei 
Eigentümerwechsel aufgrund eines nach EU-Recht im 
Ausland ausgestellten Erbnachweises (§ 7 ErbStDV) 

o Anpassung des Musters 5 zu § 7 ErbStDV 
o Einführung einer Anzeigepflicht der Nachlassgerichte in 

Bayern gegenüber den Erbschaftsteuerfinanzämtern bei 
Erbenermittlung von Amts wegen 

• Änderung des § 4 der 
Steueridentifikationsnummerverordnung (StIdV), mit der eine 
Löschungsfrist der zu einer Person gespeicherten Daten nach § 
139b Absatz 3 AO normiert wird 

• Änderung der FATCA-USA-Umsetzungsverordnung (FATCA-USA-
UmsV), durch die das Bußgeld für Verstöße gegen die 
Meldepflichten auf bis zu 50 000 Euro festgelegt wird 

• Redaktionelle Anpassungen der Fahrzeuglieferungs-
Meldepflichtverordnung (FzgLiefgMeldV) 

• Änderung 
der Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung (BsGaV), mit der § 
25 BsGaV an die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
angepasst wird 

• Außerkrafttreten folgender Verordnungen: 
o Deutsch-Luxemburgische 

Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVerLUXV) 
o Deutsch-Niederländische 

Konsultationsvereinbarungsverordnung (KonsVerNDLV) 

Der Entwurf wurde am 5. August 2025 an die Bundesministerien, die Länder 
sowie die Verbände und Interessenvertretungen zur Stellungnahme versendet. 
Die Frist für die Stellungnahme endet am 29. August 2025. 
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Fundstelle 

BMF, Meldung vom 6. August 2025.  

 

Bundeskabinett: Verlängerung der Aufbewahrungsfristen für 
Buchungsbelege von Banken, Versicherungen und Wertpapierinstituten 

Das Bundeskabinett hat am 6. August 2025 beschlossen, die Aufbewahrungsfrist 
für Buchungsbelege bei Banken, Versicherungen und Wertpapierinstitute auf 
zehn Jahre zu verlängern. 

Zweck der Gesetzesänderung soll es sein, Fälle groß angelegter 
Steuerhinterziehung wie bei Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften konsequent 
verfolgen zu können. 

Hintergrund 

Buchungsbelege sind sehr wichtig, um Sachverhalte in Verfahren rund um 
Steuerhinterziehung und Bekämpfung von Schwarzarbeit aufzuklären. Der 
Aufbewahrungspflicht kommt somit eine wichtige Dokumentations- und 
Beweissicherungsfunktion zu. Vor allem können wichtige Anhaltspunkte auf 
missbräuchliche Steuergestaltungen beziehungsweise Steuervermeidung 
gewonnen werden. Vor diesem Hintergrund sollen Buchungsbelege bei Banken, 
Versicherungen und Wertpapierinstituten dauerhaft länger aufbewahrt werden. 

Für die restlichen Steuerpflichtigen gilt für Buchungsbelege weiter die achtjährige 
Aufbewahrungsfrist. 

Der Gesetzentwurf wurde noch nicht veröffentlicht. 

Fundstelle 

BMF online, Meldung vom 6. August 2025. 

 

BMF: Änderung des BMF-Schreibens vom 2. Januar 2025, BStBl I S. 92 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 1. August 2025 ein 
Schreiben veröffentlicht, mit dem das BMF-Schreiben vom 2. Januar 2025, BStBl 
I S. 92 geändert wird (Anpassung des UmwStE 2025 - Rn. 15.35a und Rn. Org. 
03). 

1. Rn. 15.35a wird wie folgt gefasst: 

Zur Verhinderung von Umgehungsgestaltungen sieht § 15 Absatz 2 Satz 7 
zweiter Halbsatz UmwStG vor, dass auch eine mittelbare Veräußerung eines 
Anteils am übertragenden oder übernehmenden Rechtsträger durch ein 
verbundenes Unternehmen i. S. d. § 15 Absatz 2 Satz 7 erster Halbsatz UmwStG 
als Veräußerung eines Anteils an einer an der Spaltung beteiligten Körperschaft i. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/21_Legislaturperiode/2025-08-06-Aenderung-steuerlicher-Verordnungen/0-Verordnung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2025/08/2025-08-06-aufbewahrungsfristen-buchungsbelege.html
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S. d. § 15 Absatz 2 Satz 4 UmwStG gilt. Daraus ergibt sich, dass in den Fällen 
der Vorbereitung einer Veräußerung nach § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG, in 
denen zunächst eine (nach der Konzernausnahme i. S. d. § 15 Absatz 2 Satz 7 
erster Halbsatz UmwStG unschädliche) Spaltung auf ein verbundenes 
Unternehmen erfolgt ist, nicht nur die anschließende unmittelbare Veräußerung 
von Anteilen an der an der Spaltung beteiligter Rechtsträger durch 
ein verbundenes Unternehmen, sondern auch deren mittelbare Veräußerung in 
Gestalt einer Veräußerung von Anteilen zwischengeschalteter Gesellschaften 
dazu führt, dass § 15 Absatz 2 Satz 2 UmwStG nach § 15 Absatz 2 Satz 7 zweiter 
Halbsatz i. V. m. § 15 Absatz 2 Satz 4 UmwStG anzuwenden ist. 

2. Rn. Org.03 wird wie folgt gefasst: 

Eine Organschaft kann durch den übernehmenden Rechtsträger mit steuerlicher 
Rückwirkung begründet werden, wenn die Voraussetzungen der finanziellen 
Eingliederung (§ 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KStG) bereits im Verhältnis zum 
übertragenden Rechtsträger erfüllt waren. 
Der übernehmende Rechtsträger tritt insoweit in die Rechtsstellung des 
übertragenden Rechtsträgers ein. Werden die Voraussetzungen der finanziellen 
Eingliederung erst infolge der Umwandlung geschaffen (z. B. übertragender 
Rechtsträger und übernehmender Rechtsträger besitzen vor der Umwandlung 
eine Beteiligung von nicht mehr als 50 %), ist die rückwirkende erstmalige 
Begründung einer Organschaft nur möglich, wenn der Beginn des 
Wirtschaftsjahres gem. § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 KStG nicht vor dem 
steuerlichen Übertragungsstichtag liegt. 

Anwendung 

Die Änderungen des BMF-Schreibens zur Anwendung des 
Umwandlungssteuergesetzes vom 2. Januar 2025, IV C 2 – S 1978/00035/ 
020/040 (siehe unseren Blogbeitrag) gelten für alle offenen Fälle. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 1. August 2025, IV C 2 - S 1978/00051/004/026.   

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/246858/steuern-recht-newsflash-3.-januar-2025/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2025-08-01-aenderung-bmf-schreiben-umwste.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=6
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 7. August 2025 

 
 
Ein nach § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 der Abgabenordnung (AO) für 
vorläufig erklärter Steuerbescheid kann nicht gemäß § 165 Abs. 2 
AO zu Lasten des Steuerpflichtigen geändert werden. 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) mit Beschluss vom 03.06.2025 – VIII R 21/22 
verschiedene Fragen, die im Zusammenhang mit dem abgeltenden 
Einbehalt von Kapitalertragsteuer auf Dividenden an 
Drittstaatengesellschaften von Belang sind, zur Vorabentscheidung 
vorgelegt. 
  
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 052/25. 
 
 
 
 
 
 
Aus der Verweisung in § 191 Abs. 3 Satz 1 AO folgt, dass die 
Anlaufhemmung des § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO auch bei der 
Inanspruchnahme von Haftungsschuldnern anzuwenden ist, wenn 
der Haftungsschuldner aufgrund gesetzlicher Pflichten (§§ 34, 35 
AO) Steuererklärungen oder Steueranmeldungen für einen 
Vertretenen abzugeben hat. Nach Aufhebung eines 
vorangegangenen Haftungsbescheids bestehen Einschränkungen 
für den Neuerlass eines Haftungsbescheids nach § 130 Abs. 2 AO 
beziehungsweise nach den Grundsätzen von Treu und Glauben 
insoweit nicht, als der aufgehobene und der erneute 
Haftungsbescheid nicht denselben Sachverhalt betreffen. Das ist 
insbesondere der Fall, wenn die Inanspruchnahme auf einer 
anderen Haftungsnorm beruht. 
Zum Urteil 
 
 

Urteil VI R 14/23: Keine 
Änderung zu Lasten 
des Steuerpflichtigen 
bei Vorläufigkeit nach 
§ 165 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 3 AO 
 
 
 
 
 
29. April 2025 

EuGH-Vorlage X VIII R 
21/22: Erstattung von 
Kapitalertragsteuer an 
japanische Mutter-
kapitalgesellschaften 
 
 
 
 
 

  3. Juni 2025 
 

 

 Urteil VII R 20/23: 
Anlaufhemmung bei 
der Festsetzungsfrist 
für 
Haftungsbescheide 
 
 
 
 
 
 

  18. März 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520209/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510151/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/eugh-vorlage-zu-etwaiger-verletzung-der-kapitalverkehrsfreiheit-durch-abgeltenden-kapitalertragsteuerabzug-bei-drittstaatengesellschaften/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520210/
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Rechtsprechung im Blog 
 

EuGH-Vorlage zur Prüfung von Gutglaubensschutz im Verfahren der 
Steuerfestsetzung 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
mit aktuellem Beschluss die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob es 
unionsrechtlich zulässig ist, den guten Glauben des Steuerpflichtigen nicht bereits 
im Steuerfestsetzungsverfahren, sondern erst in einem späteren, gesonderten 
Billigkeitsverfahren zu schützen. 
Sachverhalt 
Die Klägerin handelt u.a. mit Uhren. In ihren Umsatzsteuererklärungen wandte sie 
auf einen Teil ihrer Umsätze die sog. Differenzbesteuerung (§ 25a des 
Umsatzsteuergesetzes - UStG- ) an, bei der nicht der gesamte Verkaufspreis der 
Uhr, sondern lediglich die Differenz zwischen dem Verkaufs- und dem 
Einkaufspreis der Umsatzsteuer unterworfen wird. Dies ist u.a. möglich, wenn der 
Vorlieferant, der der Klägerin die Uhr verkauft hat, ebenfalls ein Wiederverkäufer 
ist. In den Fällen, in denen die Vorlieferanten in ihren Rechnungen an die Klägerin 
angegeben hatten, dass dies in Bezug auf die gelieferten Uhren der Fall sei, 
wendete die Klägerin die Differenzbesteuerung an. 
Nachdem das Finanzamt festgestellt hatte, dass die Angaben der Vorlieferanten 
in den Rechnungen teilweise unzutreffend waren, berief sich die Klägerin darauf, 
dass sie gutgläubig gewesen sei und berechtigterweise auf die Angaben ihrer 
Vorlieferanten habe vertrauen dürfen. 
Das Finanzamt setzte die Umsatzsteuer gleichwohl höher fest, was das 
Finanzgericht bestätigte. Das Finanzgericht nahm an, dass es nicht prüfen 
müsse, ob die Klägerin tatsächlich gutgläubig gewesen sei, weil sich die Klägerin 
im Klageverfahren gegen den Umsatzsteuerbescheid (dem sog. 
Festsetzungsverfahren) nicht auf ihren angeblichen guten Glauben berufen dürfe. 
Hierzu müsse ein gesondertes Billigkeitsverfahren (z.B. Antrag auf Erlass der 
Umsatzsteuer) durchgeführt werden. 
Entscheidung des BFH 
Der XI. Senat des BFH hält es für unionsrechtlich zweifelhaft, ob es der 
Bundesrepublik Deutschland erlaubt ist, den Steuerpflichtigen zum Schutz seines 
guten Glaubens auf ein weiteres Verfahren (Billigkeitsverfahren) zu verweisen. 
Der BFH hält es für möglich, dass dem Steuerpflichtigen kein weiteres Verfahren 
zugemutet werden darf, weil ihm ein weiteres Verfahren "hinsichtlich seiner 
Länge, Komplexität und der damit verbundenen Kosten unverhältnismäßige 
Schwierigkeiten" bereitet. 
Als besonders kritisch sieht der BFH die erhebliche Verlängerung der 
Gesamtverfahrensdauer sowie das doppelte Kostenrisiko an, das ein 
Steuerpflichtiger eingehen muss, wenn er zunächst ein Klageverfahren gegen die 
Steuerfestsetzung und --zeitlich daran anschließend-- ein Klageverfahren gegen 
eine ablehnende Billigkeitsentscheidung anstrengen muss. 
Bereits zwei Mal hatte der BFH zuvor in anderen Konstellationen (beim 
Vorsteuerabzug und beim Direktanspruch) dem EuGH eine ähnliche Frage 
gestellt. In beiden Fällen musste die Frage vom EuGH nicht mehr beantwortet 
werden, nachdem es aus anderen Gründen nicht mehr darauf ankam. Daher hat 
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der BFH die (aus seiner Sicht weiterhin zweifelhafte) unionsrechtliche Frage nun 
ein drittes Mal dem EuGH vorgelegt, dieses Mal bei der Differenzbesteuerung. 
Die Antwort des EuGH könnte daher für das gesamte Umsatzsteuerrecht (und 
nicht nur für die Differenzbesteuerung) von Bedeutung sein. 
Fundstelle 
BFH, Beschluss vom 19. Februar 2025 (XI R 23/24), veröffentlicht am 31. Juli 
2025, vgl. die Pressemitteilung 051/25. 
Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier. 
 
Entstrickung durch Überführung von Wirtschaftsgütern in ausländische 
Betriebsstätte - verfassungsrechtliches Vertrauensschutzgebot bei 
rückwirkenden Gesetzen 
Die nach Maßgabe der Betriebsstätten-Verwaltungsgrundsätze der 
Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
24.12.1999, BStBl I 1999, 1076) praktizierte Entstrickungsbesteuerung durch 
Auflösung der zum Überführungszeitpunkt in dem Wirtschaftsgut ruhenden stillen 
Reserven bei gleichzeitiger Neutralisierung durch Bildung eines Merkpostens, der 
in gleichen Jahresraten über einen Zeitraum von zehn Jahren gewinnerhöhend 
aufgelöst wird, verstößt nicht gegen die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit 
(Anschluss an Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union Verder LabTec 
vom 21.05.2015 - C-657/13, EU:C:2015:331). Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Klägerin zu 1. und die Rechtsvorgängerin der Klägerin zu 2. (Klägerin zu 2.) 
sind jeweils Gesellschaften in der Rechtsform der Besloten Vennootschap (B.V.) 
mit Sitz im Königreich der Niederlande (Niederlande). Sie waren im Jahr 2005 
(Streitjahr) zu jeweils 50 % als Kommanditistinnen an einer inländischen GmbH & 
Co. KG (V-KG) beteiligt, der ursprünglichen Klägerin in diesem Verfahren. Mit 
gleichen Beteiligungsquoten waren die Klägerin zu 1. und die Rechtsvorgängerin 
der Klägerin zu 2. (B-BV) zugleich Kommanditistinnen einer weiteren GmbH & 
Co. KG (C-KG). 
Mit Vertrag vom 25.05.2005 entnahmen die Klägerin zu 1. und die B-BV sämtliche 
Patent-, Marken-, und Gebrauchsmusterrechte einschließlich --aber nicht auf 
diese beschränkt-- der Rechte am geistigen Eigentum aus der C-KG und legten 
die Rechte am geistigen Eigentum gegen Teil-Barzahlungen in die V-KG ein. 
Die V-KG mietete ab Juni 2005 Räumlichkeiten in X (Niederlande) an. Unter der 
dortigen Adresse wurde am 21.10.2005 in dem niederländischen Handelsregister 
die Gründung einer Betriebsstätte der V-KG eingetragen. Als Tag der Gründung 
ist der 26.05.2005 angegeben. 
m Anschluss an eine Außenprüfung ging das Finanzamt davon aus, die 
Überführung der Rechte am geistigen Eigentum in die Niederlande stelle eine 
Entnahme dar, die zur Aufdeckung der stillen Reserven bei der V-KG geführt 
habe. Der zwischen den Beteiligten --auf der Grundlage des 
Fremdvergleichswerts im Zeitpunkt der Überführung-- übereinstimmend ermittelte 
Wert der stillen Reserven sei nach Maßgabe der Grundsätze der 
Finanzverwaltung für die Prüfung der Aufteilung der Einkünfte bei Betriebsstätten 
international tätiger Unternehmen (BMF, Schreiben vom 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510148/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/eugh-vorlage-zur-pruefung-von-gutglaubensschutz-im-verfahren-der-steuerfestsetzung/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/250185/ecj-referral-regarding-the-review-of-protection-of-good-faith-in-tax-assessment-proceedings/
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24.12.1999 --Betriebsstätten-Verwaltungsgrundsätze--, BStBl I 1999, 1076, 
Tz. 2.6.1) aus Billigkeitsgründen durch einen Merkposten in gleicher Höhe zu 
neutralisieren; dieser Merkposten sei sodann in gleichen Jahresraten über einen 
Zeitraum von zehn Jahren gewinnerhöhend aufzulösen. Unter dem 17.08.2009 
erließ das Finanzamt einen entsprechend geänderten Feststellungsbescheid für 
die V-KG für 2005. 
In dem anschließenden Klageverfahren hat das Finanzgericht Düsseldorf mit 
Beschluss vom 05.12.2013 - 8 K 3664/11 F (Entscheidungen der 
Finanzgerichte --EFG-- 2014, 119) ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gerichtet, über das der EuGH mit 
Urteil Verder LabTec vom 21.05.2015 - C-657/13 (EU:C:2015:331, Internationales 
Steuerrecht 2015, 440) entschieden hat. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte anschließend keinen Erfolg. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat der Revision stattgegeben, die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das 
Finanzgericht zurückverwiesen. 
Wird ein bisher einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnendes Wirtschaftsgut in 
eine ausländische Betriebsstätte überführt, löst dies gemäß § 4 Abs. 1 Satz 4 
EStG i.d.F. JStG 2010 die Rechtsfolgen der Entnahmefiktion des § 4 Abs. 1 
Satz 3 EStG aus. 
Die Überführung der Rechte am geistigen Eigentum an den gewerblichen 
Schutzrechten in die in den Niederlanden belegene Betriebsstätte der V-KG erfüllt 
den Tatbestand des § 4 Abs. 1 Satz 4 (i.V.m. Satz 3) EStG i.d.F. des JStG 2010 
und ist daher einer nach § 4 Abs. 1 Satz 2 EStG gewinnerhöhenden Entnahme zu 
betriebsfremden Zwecken gleichzustellen. 
§ 52 Abs. 8b Satz 2 EStG i.d.F. des JStG 2010 ordnet die Geltung des § 4 Abs. 1 
Satz 3 EStG i.d.F. des SEStEG für Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2006 
enden, für Fälle an, in denen ein bisher einer inländischen Betriebsstätte eines 
unbeschränkt Steuerpflichtigen zuzuordnendes Wirtschaftsgut einer 
ausländischen Betriebsstätte dieses Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, deren 
Einkünfte durch ein DBA freigestellt sind (Variante 1) oder wenn das 
Wirtschaftsgut bei einem beschränkt Steuerpflichtigen nicht mehr einer 
inländischen Betriebsstätte zuzuordnen ist (Variante 2). § 4 Abs. 1 Satz 4 EStG 
i.d.F. des JStG 2010 gilt in allen Fällen, in denen § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG i.d.F. 
des SEStEG anzuwenden ist (§ 52 Abs. 8b Satz 3 EStG i.d.F. des JStG 2010). 
Für den Streitfall führt § 52 Abs. 8b Satz 2 Variante 1 i.V.m. Satz 3 EStG i.d.F. 
des JStG 2010 zur rückwirkenden Geltung des § 4 Abs. 1 Satz 4 (i.V.m. Satz 3) 
EStG i.d.F. des JStG 2010, weil die Einkünfte der niederländischen Betriebsstätte 
der V-KG im Streitjahr gemäß Art. 20 Abs. 2 Satz 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 DBA-
Niederlande 1959/2004 von der Besteuerung durch Deutschland freigestellt 
waren. 
Die durch § 52 Abs. 8b Satz 2 Variante 1 i.V.m. Satz 3 EStG i.d.F. des JStG 2010 
angeordnete ("echte") Rückwirkung des § 4 Abs. 1 Satz 4 (i.V.m. Satz 3) EStG 
i.d.F. des JStG 2010 für vor dem 01.01.2006 endende Wirtschaftsjahre verstößt 
für den Fall der Überführung eines Wirtschaftsguts in eine ausländische 
Betriebsstätte, deren Einkünfte nach einem Abkommen zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung in der Bundesrepublik Deutschland von der Besteuerung 
freigestellt sind, nicht gegen das verfassungsrechtliche Vertrauensschutzgebot. 
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ZUM SEMINAR 

Die nach Maßgabe der Betriebsstätten-Verwaltungsgrundsätze der 
Finanzverwaltung (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 
24.12.1999, BStBl I 1999, 1076) praktizierte Entstrickungsbesteuerung durch 
Auflösung der zum Überführungszeitpunkt in dem Wirtschaftsgut ruhenden stillen 
Reserven bei gleichzeitiger Neutralisierung durch Bildung eines Merkpostens, der 
in gleichen Jahresraten über einen Zeitraum von zehn Jahren gewinnerhöhend 
aufgelöst wird, verstößt nicht gegen die unionsrechtliche Niederlassungsfreiheit 
(Anschluss an Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union Verder LabTec 
vom 21.05.2015 - C-657/13, EU:C:2015:331). 
Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, die Entnahme sei mit dem 
Fremdvergleichswert anzusetzen. Zwar ist durch das SEStEG § 6 Abs. 1 Nr. 4 
EStG dahingehend geändert worden, dass in den Fällen des § 4 Abs. 1 Satz 3 
EStG die Entnahmen --abweichend von dem sonst geltenden Ansatz des 
Teilwerts-- mit dem gemeinen Wert anzusetzen sind. Die geänderte 
Gesetzesfassung ist jedoch gemäß § 52 Abs. 16 Satz 1 EStG i.d.F. des SEStEG 
erstmals für nach dem 31.12.2005 endende Wirtschaftsjahre anzuwenden, so 
dass für den Streitfall der Ansatz des Teilwerts maßgeblich bleibt.  
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 26. März 2025 (I R 5/24 (I R 99/15)), veröffentlicht am 31. Juli 
2025. 
 
 

Business Meldungen 
 
Vorsicht Haftung: Risiken für das Management während der Sanierung 
 
Die Sanierung eines Unternehmens ist eine Phase, in der das Management nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch rechtlich vor besonderen Herausforderungen 
steht. Die gesetzlichen Anforderungen an die Geschäftsleitung verschärfen sich in 
der Krise erheblich. Fehler können zu einer persönlichen Haftung führen, die 
existenzbedrohend sein kann. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Haftungsrisiken für das Management während der Sanierung unter besonderer 
Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften dargestellt. 
Abschließend folgt eine Handlungsempfehlung. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
Zölle, Macht, Märkte 
Webcast, 14.08.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520203/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/250181/vorsicht-haftung-risiken-fuer-das-management-waehrend-der-sanierung/
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E-MAIL SENDEN 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
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. 
 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
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